
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/6/2 2003/13/0156
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.06.2004

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §236 Abs1;

BAO §236 Abs2;

Rechtssatz

Forderungsausfälle sind Teil des jeden Wirtschaftstreibenden tre9enden Unternehmerwagnisses und deshalb nicht

geeignet, aus ihnen eine Unbilligkeit der Abgabeneinhebung abzuleiten (Hinweis E 23. Jänner 1996, 95/14/0062, VwSlg

7066 F/1996; E 16. Dezember 2003, 2003/15/0099).
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